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den mißfällig vernohmen / daß vielege» 

U D W B  schriebene sogenannte Leitungen in aller.
höchst Dero Erb-.Landen verfasset/ ohne 

allen «seveu aller Orthen abgegeben / und so gar ausser 
Land verschicket/ in.welchen Zeitungs»Äachrlchten je. 
doch meisten rheils ungegründet/ falsch/ und allen Am
sehen nach vorsetzlich erdichtet seye/worauffjedei m ann
selbstvernünfftig begreiffen wird/ daß diesen Unwar» 
Heiken nicht der mindeste Glauben beygemessen werden 
könne.

du Einschränck. und Abstellung dieses so boß. 
hasst» als strässlichen Beginnens / und damit durch ' 
solche Unwarhciten kein übler Eindruck / Verdacht / 
und Mißvergnügen in«und ausser Land führohm ver
ursachet werden möge;

Haben allerhöchst ernannt Hhro Kayserl.Königi. 
Malest- auchrclpeÄu diesseitiger Erb Länder/als des 
HertzogthumbS Lra in/ Grassschaffren Görtz/ und 
Orgckilca, dann bäume, dcro Landsfüi stl. Obrigkeit 
allhierallergnädigst auszutragen geruhet/ M it gegen. ' 
währtjger ossentlichen Kundmachung alle dergleichen 
Zeitungs-Schreiber ernstlich zu ermahnen / undD 
warnen / daß ste von Anführung aller unwahrhass« 
ten? und nur mindesten bedencklichen Hiachnchten.
stch also ssewieß enthalten sollen / wie un wiedrigen der̂ .
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hieran schuldig befundene/ und überzeigte mit scharf, 
fester Bestraffung angesehen / auch beschaffenen Umb» 
standen nach mit der kuliiZarion, und für»
gegangen weroen wurde. .

Iu  Erfahrung solcher boßhafftenUbertrctterdie» 
ses allerhöchsten Gebotto wiro auch denen Oenunci- 
snten/ oder Angebern nebst Verschweigung ihres 
Nahmens eine Erkenntlichkeit von ioc>. Oucaten iin 
Goldhiemit anerbotten.

Es werden demnach alle dergleichen F e itu n g s»  
Schreiber sich Hierinfalls vor dergantz ohnfehlbar zu 
befahren habenden Schärffe / und Straff zu Hütten 
wiffen. Laybach den 2;. Octobris 1751.

»age es einer dem ändern.



von GOlles Gnaden M
mische Kayscrin,  in O w im iilm ,  zu K m -
gam, Töheim, Walmarren, Uroatien, Ulavo« 
nien rc. Königin, Drtz- Werzogin zu Vesierreich, 
Werzogin zuUurgund, zuMraband, zuWayland, 
zuWreyer, zu Kärnten, zu Rrain, zu Manrua, 
zu Warma und Wiacenza, zu Wmburg, zu Um 
tzenburg, zu Neidern, zu Würtemberg, Wber-und 
Weder-Wchlefien, Gürstin zu Schwaben, und 
Siebenbürgen, Marggräfin des Weil. Römischen 
Reichs, zu Wurgau, zu Währen, Aber-und Wie« 
der - Waußnitz, gefürstete Gräfin zu Wabspurg, 
zu Glandern, zu Dyrol, zu G firt, zu Kyburg, 
zu Nörtz, zu Gradisca, und zu Wrtois, Wand« 
Gräfin in Elsaß, Gräfin zu Wamur, Krau auf 
der Mndischen March, zu Gottenau, zu Malins, 
und zu Wecheln, Werzogin zu Lothringen und 
Garr, Wroß-Uerzogin zu Doscana.

Entbieten allen und jeden Unseren treu-gehorsamsten Un» 
terchanen, und Zmiwohnern, was Würden, Standes, oder 
Wesens die in Unseren gesamten Teutschen Erb- landen befind» 
lich seynd,Unsere Kays. König!. Gnade,und alles Gutes,und 
geben denenselben gnädigst zu vernehmen, was gestalten schon 
Zu verschiedenen mahlen der Antrag beschehen, womit in Unse
ren Kays. Königs Erb-landen eine wol regulirte I-vcerie, gleich 
es in anderen Königreichen, und Staaten üblich ist, eingefüh- 
ret werden möge. Dahero seynd W ir hierzu um so Mehrers 
bewogen worden, als Uns glaubwürdig beygebracht worden ist- 
daß viele in Unseren Erb -landen befindliche Jnnsassen,und be
sonders die Fremde hierzu eine Neigung, und Verlangen kra
gen, auch würklich aufauswärtigen l-ocerien spielen, von wel
chen I-Oterien nicht allein hier in Wien, sondern auch in vie
len anderen Haupt-städten und Orten, die LoLleHores und 
kommükrien aufgestrllet seynd.



Weilen nun unter denen verschiedenen Arten deren 
terien , diejenige vielen Beysall findet, welche in Italien unter 
dem Namen l-oco äi Oenovrl bekannt/und nicht allein in Un
seren und UnsersHerj-geliebtesten Herrn Gemahls des Rö
mischen Kaysers Majestät und Liebden Erb - landen / sondern 
auch von vielen Jahren her/ in dem Päpstlichen Gebiet / und 
fast in allen anderen Ländern und Staaten eingeführetist, Mas
sen dieser I.oco äiOenovs den leichtesten Begrifund geschwin
desten Ausgang hat/auch dergestalten beschaffen ist, daß jeder
mann den Preis des Spiels / auch in der mindesten Gattung 
deS Gelds von sechsten erwehlen/mithin in vollkommener Frey- 
heit, nach seinem Vermögen, Stand/und Neigung, etwas 
auösetzen/und dem Glük unterwerfen kan.

Dahero haben W ir nach reifer Überlegung, und ein- 
geholten Raht, auch über einen umständlich abgestatteten Vor
trag, den gnädigsten Entschluß gefast, daß vorzüglich dieser 
Î oco äi Oenov», auf eben die jenige Art und Weis / wie sol
cher in obbemeldten Jtaliänischen Staaten rc^ullret ist, auch in 
Unseren Kayserl. Königl. Teutschen Erb- landen eingeführet, 
und gehalten werden möge.

Damit also dieser I^otoOrdnung-undRegul- mäffig zu 
Stand komme, haben W ir eben dem jenigen, welcher vor Iah
ten solchen 1-oto m dem Groß-Herzogtum Toscana, mit all
seitiger Zufriedenheit aufgerichtet, und durch geraume Zeit be
stritten hat, nemlichen Unserem Getreuen Lieben OAavio Ed
len von Ostäläi, auf sein allerunterthänigstes Anerbieten, ein 
förmliches krivileZium unter Unserer höchsten LitzN'-tcur, noch 
sub l>ato F8. instehenden Jahrs, mit nachfolgenden
von Uns gnädigst gemachten Anordnungen, und eingestandenen 
Bedingnuffen ausscrtigen lassen, welche hiemit zu allseitiger 
Wissenschaft, und rctpcäklvö Beobachtung, durch gegenwär
tiges gedruktes Patent kund gemacht werden.

Erstens haben W ir obgedachtemO^vio Edlen von Oa- 
taläi ein kriviieZium privativum auf zehen Jahr anfangend 
vom ersten April des eitttrettenden i7Z2ten Jahrs, bis letzten 
Merzen 1762. in Gnaden ertheikt, inner welcher Zeit selber' den 
sogenannten k-oto äi Qenovri, auf Art und Weis, wie solcher 
zu Rom, Florenz, Mayland, Mantua rc. re^uliret ist, auch 
in allen Unseren Böhmisch-und Oesterreichischen Erb-landen, 
auf eigene Gefahr und Unkösten, mithin auf Gewinn, und Ver
lust, aufrichten, und halten möge, mit der gnädigsten Zusage, 
und Versicherung, daß Während diesen io. Jahren, in gedacht- 
Unseren Teutschen Erb - landen keine andere I^oterie, oder 
Glüks - Hafen , unter was Borwand es immer seyn möge.



eingeführek, oder gehalten, mithin auch jene in Unserem Margs 
graftum Mähren aufgehoben werden solle: mit dem alleini
gen Ausnahm, daß die Silber - Glüks-Hafen, welche mit Un
serer unmittelbaren allerhöchsten Bewilligung in denen grösse
ren Städten gedachter Länder gehalten werden, noch ferners 
aominuiret werden mögen.

Andertens solle auch keinem von Unseren Kayserl. Kö- 
nigl. Unterthanen, und Jnwohneren bemeldter Länder für das 
künftige mehr erlaubet seyn, auf auswärtigen Î ocerien zu 
spielen, oder sich dahin ciireäö, oder inäireLke zu iMLreüi- 
ren,noch weniger aber gestattet werden, daß jemand für 
auswärtige Î orerien in diesen Ländern einiges Geld collißi- 
re, oder eine Lorresponäenr dahin führe, weder darum ei
nige i>lan, oder Looß habe. Sofern jemand wider diesen, und 
den vorigen Articul zu handeln betretten , oder in Erfahren
heit gebracht wurde, solle ein solcher in eine empfindliche 
Geld-straf, nach Maaß seines Standes, auch des höh-oder 
niederen Spiels, nach richterlicher Erkanntnuß conäemni- 
'ret werden, von welcher Geld-straf ein Drittel dem venun^ 
ernten,ein Drittel Unserem Lrsrio, und ein Drittel der Mo
tette. Kammer zufallen wird.

Drittens solle es in freyer Willkuhr des obgedachten 
Impresario stehen, diese Motette nicht allein hier in Wien, 
sondern auch zugleich in all-anderen Orten, und Städten Un
serer Teutschen Erb-landen aufzurichten, auch durch diese io. 
Jahr, sowol für seine, als auswärtige fremde Zichungerr, die 
Einlage einzunehmen, und jährlichen so viele Ziehungen, als 
er kan, und w ill, zu veranstalten. Zu welchem Ende der l.o- 
terie-Kammer erlaubet seyn wird, an allen Orten OKcian- 
ten, Lo11eAore8, und LorresponäcnteN, so ihme Imprelsriv 
nach selbst eigenem Belieben anzunehmen, und zu erwehlen 
frey stehet, aufzustellen, und ju halten; wie auch diese pri- 
vilcZirte I.0cerje jemand anderen ganz-oder Stuk-Weis zu 
ceäiren, und zu überlassen.

Viertens haben W ir verwieget, daß der Impresario, 
wie auch alle seine lukalreme Ossicianten jener Vorzüge, und 
Freyheiten sich zu erfreuen haben sollen, welche andere Pach
tete Unserer Kayserl. Königl. Befählen, und ihre Beamte ge
messen.

Fünftens solle in diesem privilcZirten Weck, und was 
dahm einschlaget, kein anderes Gericht, als der jedes OrtS 
ausgestellte <2or,telsu8 inO«uti8 krincipi8» Lc (^ommillorum 
einige In^erenL, oder )uäiestur haben. Welcher dontcllus 
verbunden lst, alle vorfallende Anstände, und Strittigkeiten,
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welche zwischen dem lmpressriv , dann After-Pachteten, oder 
otticmnten, wie auch zwischen denen sich in die I-Otcrie ein- 
lassenden Partheyen in lpccie wider die Ubertrettere des erst
und änderten Articuls ergeben können, tummÄritttmL zu ent
scheiden, besonders aber wider diejenige criminrrliter zu ver
fahren, welche die Loose abzuänderen, oderzu versälschen, und 
hierdurch einen unrechtmässigen Gewinn zu machen, oder, zu 
suchen, sich vermessen wurden, Massen solche, und alle ihre 
Mit-Helfere nicht anderst, als Diebe, und angesehen, 
auch nach Maaß deöBetruges, und deren obwaltenden Um
ständen am Leib bestraffet werden sollen.

Sechstens: Damit diel-oterje-Lammer für die auszu
stellen kommendeLooß-zettulö-und Ziehungs-Bitten, oder ande
re sowol vor-als nach der Ziehung vorkommende nöhtige ?u- 
b1icstlone8 , um so Mehrers sicher gestellet werde, haben W ir 
deroselben die Besugnuß eingeraumet,in L.ocerie-Sachen eine 
eigene Druckerey zu Wien, oder in anderen Orten, wo sel
be ihre Ziehungen anzustellen gedenket, zuhalten, jedoch, daß 
in solcher Druckerey bey Straf sechs Thaler von jedem Bo
gen, nichts anderes, als was die I.oterie betrist, gedrucket 
werden solle.

Siebendens haben W ir dem lmpi-ekrio versprochen, 
Liese aufrichtende L.ocerie in Unseren höchsten Schutz, und 
^roteÄion Lu nehmen, und wtder alle beeinträchtig-oder un- 

- billige Zumuthungen, wie andere Unsere Kayserl. Königl. 0»- 
rneoal-GefähK durch Unsere Landesfürstl. Hof- Kammer-kro- 
eur3tore8,und kitcrilen Hand zu haben, und verthätigen zu 
lassen. Gleichwie dann auch denen L-oceric Haupt- Büchern 
(wann solche in behöriger guter Ordnung geführet werden) 
jener rechtliche Glauben beygeleget werden solle, welcher an
deren Haupt-Und Hand-Büchern Unserer Landesfürstl. Rem
tern gebühret; zu welchem Ende W ir Uns Vorbehalten, sol, 
che Bücher auf jedesmaliges Gut- befinden durchsehen, und 
untersuchen zu lassen.

Achtens muß diese I.oterie auf die nemliche Weis 
eingerichtet, und gehalten werden, wie solche zu Rom, Flo
renz,Mayland, und Mantua eingesühret, und »pprokiret 
ist, und zwar vollständig nach dem zu Ende dieses Patents 
beygefügten Entwurf, welcher ohne Unserem höchsten 8peci«tt* 
Pontens durch die ^oreric-§ammer nicht im mindesten über
schritten , noch abgeänderet werden mag. Damit aber das 
kublicum um so Mehrers in Sicherheit, und ausser allem 
Verdacht einer ungleichen XLsnipularion gesetzet werde, als 
haben W ir lins gnädigst Vorbehalten, an jedem O rt, a llM



ein? lDteric aufgerichtet werden wird, einen besonderen OK 
ncmnten unter dem Dtul eines ^Oterie-Lecretaru zu benenn 
nen, welchem nach; abgelegter Pflicht bey Unserer jedes 
aufgestellten Kayserl. Königl. KeprselentÄrw», und Kammer 
ein Schlüssel des mit doppeltem Schloß versperrten 
rie-^rMvs(wormnen alle OrjZin-iL-ZiehungS-Bitten deren 
Oot1eÄoren,und alle bey einer jeden Ziehung bezahlte Ge» 
Winns-Zettuln aufbehalten werden müssen) zuzustellen seyri,unb 
auf die vorgeschriebene Xäanwulanon Obacht zu tragen, an
sonsten aber der L^oterie-Kammer in deroselben Angelegen
heiten seine Dienste Pr leisten obliegen wird: NsgleWn wird 
auch Unsere Kaysetl. Königk^epraÄemativn und Kämmer 
bey jedesmaliger H e rie - Ziehung, vier besondere Oomnüt. 
larien bestellen, damit selbe auf alles, was vorgehet, die ge-, 
naue Obsicht tragen sollen, die ^orerie-Kammer aber ist 
schuldig, besagtem Unseren Kayserl. Ktnigl. I^oterie- 8ecre- 
tario, und zwar alhier in Wien jährlich ZOO. fl. ,  in denen am 
deren Orten aber jährlich iZo. fl., dann denen vier Oommlk 
I3rii8 bey jedesmaliger Ziehüng, zusammen zwölf Oucsren in 
Gold als ein ttonorLrium^abzufühken. Nicht weniger de
nen nach Gut-befinden dtp l-oeene.. Kammer in denen 
ausgezeichneten ehrbaren arme« ZÜägdlein, unter deren Na
men die fünf Loose gezogen werden, jeder demselben zo. fl. 
zusammen also i zo. fl. abzureichen.

Neuntens wird obgedachter lmpreKrlo OALvio Edler 
von OLtalöj zur Sicherheit deren ausfallendenGewinnen,in die 
alhiesige Stadt-L»nco-Haupt-OalI'^, drey Monat vor An
fang der I-Oterie dreymal hundert tausend Gulden erlegen, 
woran das erste krnum mit 50000. Gulden wörtlichen ab* 
geführet ist.

Welchemnach also der alhiesige Wienerische Stadt* 
vanco nach Maaß des eingelegten Omionn - (Zuantj pr. 
zsvcxx). fl. das Versprechen, und die OarLmie auf sich nib- 
Met( sofern die l^sterie-Kammer in der bestimmten Zeit nicht 
zuhalten solte) die ausfallende Gewinn, und zu was der lm- 
prclario sonsten verbunden ist, aus der Stadt-ösnco-Haupt- 
OEs, ohne mindesten Aufenthalt baar Zu bezahlen, in wel
chem Fall aber, bis das Oamior^-Hurmtum auf die zoovoo. 
Gulden wiederum ergänzet seyn wird, die l^cerie, und al
le weitere Ziehungen sogleich eingestellt werden sollen.

 ̂ gebieten demnach allen, und jeden, besonders aber 
Unseren Kayserl. Königs, in denen Ländern aufgestelten kevr-e- 
lenestionen und Lämmern, daß selbe Mehr-benannten Unseren 
l m p r e L r i o M o t e t t e  Hey denen ihme gnäs
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digst-veriiehenen FreyheitS-Articuln, kräftigst Hand-Haben, 
und schützen, anbey aber auch nicht Massen sollen, daß von 
ihme, oder seinen OKciancen darwider gehandlet, oder was 
anderes, als ihme ausdrücklich eingestanden worden, unter« 
nommen werde. Dann hieran wird vollzogen Unser gnädig
ster W ill und Meinung. Geben in Unserer Kayserl. Königi. 
Haupt-und Restdentz-Stadt Wien den igte» Monats-Tag 
Novcmbrir im Siebenzehen-hundert Ein-und fünfzigsten, 
Unserer Reiche im zwölften Jahr.
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